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19/05 Menschenrechte

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §8 Abs2;

MRK Art8 Abs2;

MRK Art8;

Rechtssatz

Art. 8 EMRK schützt u.a. den Grundrechtsträger in seinem Recht, selbst über den eigenen Körper zu bestimmen.

Schutzgut ist die physische und psychische Integrität des Einzelnen (Hinweis Grabenwarter, Europäische

Menschenrechtskonvention, 205 RNr 7 mwH). In dieses Recht wird eingegri=en, wenn der Gesetzgeber ärztliche

Untersuchungen mit Zwang anordnet und durchführen lässt, auch wenn die körperliche Beeinträchtigung im Einzelfall

gering sein mag (Hinweis Grabenwarter, aaO, 217, RNr. 22 mwH; Hinweis E 19.12.2001, 98/12/0139, Pkt. 3.2.5. zu den

Grundrechtsschranken der Erteilung einer Weisung an einen Beamten, sich gemäß § 51 Abs. 2 Satz 2 iVm § 52 Abs. 2

BDG 1979 einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen).(Hier: Die unter die Sanktion des Verlustes des

Leistungsanspruches gestellte VerpGichtung von Arbeitslosen, sich gegebenenfalls zur Feststellung ihrer

Arbeitsfähigkeit einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen, muss daher den Eingri=skriterien des Art. 8 Abs. 2

EMRK entsprechen, dh. einem in Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziel dienen, zur Erreichung dieses Ziels geeignet und

verhältnismäßig sein.)
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